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Erstes Kapitel

Einleitung

I. Ziel der Arbeit

Das Ziel der hiesigen Untersuchung ist, einen Tatbestand der Vergewaltigung
im Völkerstrafrecht nachzuweisen.

Das Völkerstrafrecht hat sich seit den 1990iger Jahren erheblich weiterentwi-
ckelt. Seitdem legten die Staaten ihr Augenmerk nicht mehr auf die dogmatische
Fortbildung des materiellen Völkerstrafrechts, sondern vielmehr auf die Durch-
setzungsmechanismen dieser Rechtsmaterie. Die Arbeiten an einem Völkerstraf-
gesetzbuch, das durch ein Abkommen zwischen den Mitgliedern der Völkerge-
meinschaft verbindlich gemacht werden sollte, wurden beiseite gelegt.1 Dafür
wurde auf die Errichtung internationaler oder semi-internationaler Gerichte ge-
setzt. Mittlerweile existieren im Völkerrecht ein permanenter Internationaler
Strafgerichtshof (IStGH), zwei Ad-hoc-Tribunale für Ex-Jugoslawien (JStGH)
und Ruanda (RStGH) sowie weitere semi-internationale Ad-hoc-Gerichte (Regu-
lation 64 Panels in Kosovo, War Crimes Chamber in Bosnia and Herzegovina,
War Crimes Chamber of the Belgrade District Court in Serbia, Special Court for
Sierra Leone, Special Panel for Serious Crimes in East Timor, Extraordinary
Chambers in the Courts of Cambodia, Iraqi High Tribunal and the Special Tribu-
nal for Lebanon), die sich mit der Aburteilung völkerrechtlicher Verbrechen be-
schäftigen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, dass nationale Gerichte sich der
Verurteilung völkerrechtlicher Straftaten annehmen.

Die Statuten der internationalen Gerichte führen zwar die Tatbestände auf,
welche auf bestehendes Völkergewohnheitsrecht zurückzuführen sind (Kriegs-
verbrechen, Menschlichkeitsverbrechen und Völkermord). Unter diesen Rahmen-
verbrechen finden sich wiederum Einzeltatbestände wie Mord, Folter, Vergewal-
tigung, etc. Diese Einzelstraftaten sind jedoch nur selten in Tatbestandsmerkmale
aufgegliedert.2 Den meisten internationalen Instrumenten fehlt es an einer Defi-

1 Der letzte Entwurf zu einem Völkerstrafgesetzbuch wurde von der ILC 1996 vorge-
legt. Die Arbeiten an diesem noch sehr umstrittenen Entwurf kamen aber seit der Erar-
beitung des IStGH-Statuts zum Erliegen. Vgl. zur geschichtlichen Entwicklung der wis-
senschaftlichen Arbeiten bzgl. eines Völkerstrafgesetzbuches: Ahlbrecht, Geschichte,
S. 211 ff.

2 Eine Ausnahme stellt Art. 7 Abs. 2 IStGH-Statut dar, welcher die Einzeltaten der
Verbrechen gegen die Menschlichkeit definiert.



nition; das Verbrechen wird lediglich beim Namen genannt.3 Es sind für den
Rechtsanwender aus der Statutenvorschrift weder Inhalt noch Grenzen der Norm
ersichtlich. Folge dieser Situation ist, dass der Rechtsanwender den konkreten
Tatbestand erst noch ermitteln muss. Der nationale Jurist steht vor dem gleichen
Problem. Auch wenn das Völkerstrafrecht in das nationale Recht transferiert
wurde und somit staatliche Strafnormen existieren, muss doch der Inhalt des Tat-
bestands auf Völkerstrafrecht beruhen und dieser daher bekannt sein. Denn der in
das Strafgesetzbuch eines Staates integrierte Tatbestand basiert materiell-recht-
lich auf allgemeingültigem Völkerstrafrecht.

Dass der Regelungsinhalt der materiell völkerrechtlichen Strafnorm vor Bege-
hung der Tat im Einzelnen feststehen muss, ist auf den allgemein anerkannten
Gesetzlichkeitsgrundsatz („nullum crimen sine lege“) zurückzuführen, der eine
der Grundmauern eines gerechten Strafrechts bildet.4 Genauso wie im staatlichen
Strafrecht müssen auch im Völkerstrafrecht die Normen, die ein Verhalten zu
einer Straftat erklären so bestimmt sein, dass jeder Leser vorhersehen kann, wel-
ches Verhalten Strafe nach sich zieht. Nur wer weiß, dass für ein bestimmtes
Verhalten Strafe droht, kann sich in einem Staat bzw. der Staatengemeinschaft
sicher vor willkürlichen Bestrafungen fühlen (Rechtssicherheit).5 Nur wer weiß,
dass er bestraft wird, lässt sich von einer Tat abbringen (Abschreckung). Nur
wenn ein bestimmtes Verhalten nach dem Gesetz strafbar ist, können alle Men-
schen gleich behandelt werden (gleichmäßige Anwendung), was zur allgemeinen
Achtung der Norm führt (positive Generalprävention).6

Eine völkerrechtliche Straftat kann somit nur verfolgt werden, wenn sie nach
den Völkerrechtsquellen anerkannt ist und ihre einzelnen Verbrechensmerkmale
feststehen.

Im Hinblick auf die obige Zielsetzung bedingt der undogmatische Entste-
hungsprozess völkerrechtlicher Tatbestände, dass die Fragestellung wie folgt zer-
gliedert werden muss:

18 1. Kap.: Einleitung

3 Lediglich das IStGH-Statut wurde nachträglich um Verbrechenselemente (EOC) er-
gänzt. Diese Verbrechenselemente sind nach Ansicht der Literatur unverbindlich, weil
sie nicht auf einem völkerrechtlichen Vertrag beruhen wie das Statut selbst, sondern
von einer Kommission im Auftrag der Mitgliedsstaaten entwickelt wurde. Der IStGH
dagegen scheint den EOC den Status von Vertragsrecht einzuräumen. Vgl. zu diesem
Rechtsstreit: Fn. 495 f.

4 Siehe dazu die Ausführungen: 3. Kapitel III.
5 Jescheck/Weigend, AT, S. 128 f.
6 Die völkerrechtliche Strafe sollte zum Zweck der Vergeltung für das an den häufig

über lange Zeit rechtlos gestellten Opfer begangene Unrecht, der Abschreckung zukünf-
tiger Täter, aber vor allem wegen seiner rechtsbewusstseinsbildenden und normwieder-
herstellenden Kraft genutzt werden. Vgl. dazu: Jescheck, Verantwortlichkeit, S. 190 ff.;
Werle, Völkerstrafrecht, Rn. 94–98; Burkhardt, Vergewaltigung als Verbrechen gegen
die Menschlichkeit, S. 228 ff.



– Existiert ein Verbrechen der Vergewaltigung im Völkerstrafrecht?

– Und wenn ja, welche Tatbestandsmerkmale umfasst es?

II. Anlass der Arbeit

Am 10.12.1998 verkündete die Strafkammer des Jugoslawiengerichtshofes
(JStGH) gegen den Angeklagten Furundžija folgende Schlussfolgerung:

No definition of rape can be found in international law. . . .

This Trial Chamber notes that no elements other than those emphasised may be
drawn from international treaty or customary law, nor is resort to general principles
of international criminal law or to general principles of international law of any
avail. The Trial Chamber therefore considers that, to arrive at an accurate definition
of rape based on the criminal law principle of specificity (Bestimmtheitsgrundsatz,
also referred to by the maxim „nullum crimen sine lege stricta“), it is necessary to
look for principles of criminal law common to the major legal systems of the world.
These principles may be derived, with all due caution, from national laws.7

Das Gericht stand vor dem Problem, dass es weder im Völkervertragsrecht
noch im Völkergewohnheitsrecht eine Definition der Vergewaltigung finden
konnte, andererseits aber eine solche finden musste, um den Angeklagten verur-
teilen zu können.

Es fand die Lösung in Rechtsprinzipien, die aus den nationalen Strafnormen
der Hauptrechtssysteme der Welt abgeleitet werden, also in der subsidiären
Rechtsquelle des Völkerrechts gemäß Art. 38 Abs. 1 IGH-Statut. Die Kammer
führte dazu eine Rechtsvergleichung anhand nationaler Vergewaltigungstatbe-
stände durch. Sie stellte fest, welche Gemeinsamkeiten die Rechtssysteme der
Welt hinsichtlich der einzelnen Tatbestandsmerkmale aufwiesen, übertrug die so
gewonnenen Prinzipien auf das Völkerstrafrecht und verurteilte den Angeklagten
auf der Basis eines konkreten Tatbestands.

Die vorliegende Arbeit will die Methode und das Ergebnis der Rechtsfindung
der Furundžija-Kammer überprüfen. Dazu besteht aus mehreren Gründen Anlass.

Inzwischen haben sich weitere Strafkammern der beiden Ad-hoc-Tribunale für
Ex-Jugoslawien und Ruanda mit dem Tatbestand der Vergewaltigung auseinan-
dergesetzt und sind dabei nicht immer zu übereinstimmenden Definitionen der
Vergewaltigung gelangt. Auch wird sich in Zukunft der IStGH mit dem Tatbe-
stand der Vergewaltigung auseinandersetzen müssen. Die von den Auslegungen
der Ad-hoc-Tribunale abweichenden Verbrechenselemente zum IStGH-Statut
(EOC) enthalten eine neue Definition der Vergewaltigung, die sich möglicher-
weise zu Völkergewohnheitsrecht entwickeln wird. Wie nun heute der allgemein-
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7 Prosecutor v. Furundžija, IT-95-17/1-T, 10.12.1998, Para. 175, 177.


